
1 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

Vorlagen-Nr.: B 2021/045 
freigegeben 

Amt:     61 Stadtplanungsamt/60 Stadtbauamt Datum:  21.05.2021 
Verfasser: Frau Richter/Herr Gockel  

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 
   
Technischer und Umweltausschuss 01.07.2021 nicht öffentlich 
Ortschaftsrat Wurgwitz 05.07.2021 öffentlich 
Stadtrat 21.07.2021 öffentlich 

 
Betreff: 
 
Vergabe des Straßennamens "Zu den Salbeifeldern", Gemarkung Niederhermsdorf, Stadtteil 
Wurgwitz 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Zur Gewährleistung einer gesicherten verkehrlichen Erschließung der Feldlagen in 
Niederhermsdorf wurde im Rahmen eines Flurneuordnungsverfahrens der vormals private 
Verbindungsweg zwischen der Straße Zur Quäne an der Schule Wurgwitz und der 
Saalhausener Straße in der Ortslage Oberhermsdorf (Wilsdruff) ausgebaut. Dabei wurde das 
neue Flurstück 540 der Gemarkung Niederhermsdorf als Straße ausgebaut (siehe Anlage 1). 
Die Vergabe eines Straßennamens ist zur genauen Lagebezeichnung der neu entstandenen 
Flurstücke im Liegenschaftskataster erforderlich.  

Der Stadt Freital wurde sowohl Eigentum als auch Baulast der neu angelegten Straße 
übertragen. Die Kosten der Maßnahme wurden zu 90 % durch die Flurbereinigungsbehörde 
beim Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge getragen. Die Stadt beteiligte sich mit 
einem Anteil von 10 % am Vorhaben. 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Beschilderung einschließlich Schilderpfosten ca. 400,00 Euro aus dem Produktkonto: 
541001.425500 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital beschließt, den bisher namenlosen Weg mit 
dem Straßennamen „Zu den Salbeifeldern“ zu benennen.  
 
 
 
 
Rumberg 
Oberbürgermeister 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Lageplan zur Flurneuordnung 
Anlage 2: Lageplan zur Straßenbenennung 
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